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1.1 Allgemeine Bemerkungen zur Tabelle 1 
 
1.1.1 Die Kanäle der Verkehrskreise Schiff-Schiff und Nautische Information können auch für 

Verkehrssicherungssysteme benutzt werden. 
1.1.2 In einigen Ländern werden bestimmte Kanäle für einen anderen Verkehrskreis oder 

andere Arten von Funkdiensten verwendet. Bei diesen Ländern handelt es sich um 
Österreich, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Moldau, Rumänien, die Russische Föderation, 
die Slowakische Republik, die Tschechische Republik (mit Ausnahme der Kanäle 08, 
09, 72, 74 und 86), die Ukraine und die Bundesrepublik Jugoslawien. Die zuständigen 
Verwaltungen sollen ihr Möglichstes tun, um diese Kanäle so bald wie möglich für den 
Binnenschifffahrtsfunk und den richtigen Verkehrskreis bereitzustellen. 

 
 

1.2 Erklärung der besonderen Fussnoten in der Tabelle 1 
 
a) In den in Absatz 1.1.2 genannten Ländern ist die Benutzung dieses Kanals strengstens 

verboten. 
b) Dieser Kanal darf nicht von Rheinkilometer 150 bis 350 benutzt werden. 
c) In den Niederlanden wird dieser Kanal für Funkverbindungen vor Ort bei 

Sicherheitsmassnahmen in der Nordsee, dem Ĳsselmeer, der Waddenzee und der 
Ooster- und der Westerschelde benutzt. 

d) Dieser Kanal kann auch beim Lotsen, Ankern, Schleppen und bei anderen Vorgängen 
in der Schifffahrt benutzt werden. 

e) Dieser Kanal ist der erste Kanal für den Verkehrskreis Schiff-Schiff, es sei denn, die 
zuständige Behörde hat einen anderen Kanal festgelegt. In den in Absatz 1.1.2 
genannten Ländern darf bis zum 1. Januar 2005 die Ausgangsleistung auf einen Wert 
zwischen 6 W und 25 W eingestellt sein. 

f) In den in Absatz 1.1.2 genannten Ländern wird dieser Kanal für den Verkehrskreis 
Schiff-Hafenbehörde benutzt. 

g) In den Niederlanden wird dieser Kanal von der nationalen Küstenwache für 
Funkverbindungen während Ölbekämpfungsmassnahmen in der Nordsee und für 
Sicherheitsmeldungen für die Nordsee, die Waddenzee, das Ĳsselmeer und die 
Ooster- und die Westerschelde verwendet. 

h) Dieser Kanal darf nur für den Verkehrskreis Funkverkehr an Bord verwendet werden. 
i) Dieser Kanal darf nur für Nachrichtenverbindungen zwischen seegehenden Schiffen 

und beteiligten Küstenfunkstellen für den Not- und Sicherheitsverkehr auf See 
verwendet werden. 
In den in Absatz 1. 1.2 genannten Ländern darf dieser Kanal nur für den Not-, 
Sicherheits- und Anrufverkehr verwendet werden. 

j) Die Ausgangsleistung muss automatisch auf einen Wert zwischen 0,5 W und 1 W 
reduziert werden. 

k) Dieser Kanal kann für Nachrichtenverbindungen privater Art verwendet werden. 
l) In den Niederlanden und Belgien kann dieser Kanal für die Übermittlung von 

Nachrichten über die Versorgung und Verproviantierung benutzt werden. Die 
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Ausgangsleistung muss manuell auf einen Wert zwischen 0,5 W und 1 W reduziert 
werden. 

m) Dieser Kanal kann auch für den öffentlichen Nachrichtenaustausch verwendet werden. 
n) Dieser Kanal wird für ein automatisches Schiffsidentifizierungs- und -

überwachungssystem (AIS) verwendet, das weltweit auf See und auf 
Binnenschifffahrtsstrassen eingesetzt werden kann. 

o) Dieser Kanal wird auf freiwilliger Grundlage bereitgestellt. Alle bestehenden 
Funkanlagen müssen innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren nach Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung in der Lage sein, diesen Kanal benutzen zu können. 

p) Nach Zustimmung der zuständigen Behörde darf dieser Kanal nur bei besonderen 
Gelegenheiten vorübergehend verwendet werden. 

q) In der Tschechischen Republik wird dieser Kanal für den Verkehrskreis Nautische 
Information verwendet. 

r) In der Tschechischen Republik wird dieser Kanal für den Verkehrskreis Schiff-
Hafenbehörde verwendet. 

 
Abkürzungen: B = Belgien,  CS=Tschechische Republik,  DS = Donau-Anliegerstaaten,  NL 

= Niederlande 
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